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KARL BLECHA 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

des Nationalrates XVll. Gcsctzgebungspcnode 

Zl.: 13.801/36-II/4/88 

Betreff: Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Felix BERGSr-1ANN und Kollegen, betreffend 
Neubesetzung der Gendarmerieplanstelle 
des Postenkommandanten in Leonding 
(Nr. 230S/J-NR/1988) 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

-2305 lAB 

1988 -08- 05 

zu :J3051J 

Die von den Abgeordneten Bergsmann, Auer, Kraft, Hofer 

und Kollegen am 9. Juni 1988 an mich gerichtete Anfrage 

Nr. 230S/J-NR/1988, betreffend Neubesetzung der Gen

darmerieplanstelle des Postenkommandanten in Leonding, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1.): Von den vier Bewerbern um die Planstelle 

,des Postenkommandanten in Leonding waren 

GruppeninspektorK. und B. in die engere 

Wahl zu ziehen. Ich habe mich für Grup

peninspektor K. entschieden, weil er im 

Sinne des § 4 Abs. 3 BOG 1979 als der am 

besten geeignete Bewerber anzusehen war. 

Er wurde vom vorgesetzten Postenkomman

danten und Ab'teilungskommandanten ein

deutig am besten beurteilt. 

Zu Frage 2.): Ein "Oiens'trang" im Sinne der früher be

standenen Rechtsvorschriften existiert 

nicht mehr. Es sind offensichtlich die 
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Ernennungsdaten gemeint. Gruppeninspektor 

B. wurde vor K. in die Dienststufe 2 der 

VGr. 2 ernannt. Im Hinblick auf die bes

sere Eignung des Gruppeninspektors K. 

konnte der frühere Ernennungstermin nicht 

berücksichtigt werden. 

Zu Frage 3.): Die Beanb'lOrtung ergibt sich aus der Ant

wort zu Frage 1.). 

Ergänzend möchte ich aber noch feststellen, 

daß dem Fachausschuß beim Landesgendarmerie

kommando für Oberösterreich die JIilöglich

keit offen gestanden wäre, gegen diese 

Personalmaßnahme ein Veto einzulegen. 

Uber Beschluß des Fachausschusses beim Lan

desgendarmeriekornmando für Oberösterreich 

und über Wunsch des Zentralausschusses 

hätte dieser von mir die Einholung eines 

Gutachtens der Personalvertretungs-Auf

sichtskommission verlangen können. 

Die aus drei unabhängigen Richtern und zwei 

Beamten bestehende Kommission hätte dann 

ein entsprechendes Gutachten in dieser 

Besetzungsangelegenhe;L"t verfaßt . Ich habe 

ein derartiges Verfahren sogar angeregt 

und den Herrn Landeshauptmann von Ober

österreich noch dazu rechtzeitig auf diese 

Möglichkeit aufmerk.sam gemacht • 
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Leider hat der,Fachausschuß beim Landesgen

darmeriekommando für Oberösterreich, und 

nur er hat die Möglichkeit dazu, diesen 

Schritt nicht gesetzt. 

Zu Frage 4.): Der Bürgermeister von Leonding hat mich auf 

die Besetzungsangelegenheit aufmerksam ge

macht. Es gab aber auch massive Interventio

nen von Funktionären der ÖVP für Gruppenin

spektor B. 

Die Entscheidung wurde durch keine der In

terventionen beeinflußt, sie erfolgte aus

schließlich n2ch sachlichen und objektiven 

Gesichl:spunkt:en. 

Zu Frage 5.): Ich gehe davon aus, daß der Herr Landes

hauptmann , der von mir bereits schrif,tlich 

informiert wurde, seine Zustimmung zur Ein

teilung des Gruppeninspektors K. geben wird. 

Zu Frage 6.): Ja. 

Die Dienstzuteilung ist erforderlich, weil 

aufgrund des umfangreichen Aufgabenbe

reiches des Gendarmeriepostens Leonding 

der volle Personalstand notwendig ist. 

Für einen längeren Zeitraum ist ein um 

einen Beamten reduzierter Personalstand 

nicht vertretbar. 

Zu Frage 7.): Konkrete Angaben tlber die Höhe des Zu'tei

lungszuschusses kannen erst nach den 
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abgeleisteten Diensten am Monatsende ge~ 

macht werden. Aufgrund von Erfahrungswer

ten kann angenommen werden, daß für die 

ersten 30 Tage ca. S 5.800,-- bis 

S 8.000,-- und ab dem 31. Tag ca. 

S 4.500,-- bis S 6.000,-- pro Monat an 

Gebühren nach der RGV 1955 anfallen könn

ten. 

2. Augus·t 1988 

2305/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




